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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen 

und Anregungen (Frist bis zum 16.07.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karben und Wettenberg, den 25.07.2023 



Bebauungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“       Seite 2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Anerkannte Naturschutzverbände in Hessen e.V. (08.07.2021) 

Deutsche Bahn AG (13.07.2021) 

Deutsche Telekom Technik GmbH (23.06.2021) 

Hessen Mobil Gelnhausen (16.07.2021) 

Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (50.07.2021) 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen (13.07.2021) 

Gemeinde Nidderau, Stadtentwicklung und Bauwesen (16.07.2021) 

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (05.07.2021) 

Ovag Netz GmbH (16.07.2021) 

Polizeipräsidium Mittelhessen (18.06.2021) 

Regierungspräsidium Darmstadt (15.07.2021) 

Regionalverband FrankfurtRheinMain (17.06.2021) 

RMV (16.07.2021) 

Wetteraukreis, Kreisentwicklung (19.07.2021) 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Büdingen (15.06.2021) 

Avacon Netz GmbH (10.06.2021) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(10.06.2021) 

Gemeinde Niederdorfelden (30.06.2021) 

Gemeinde Schöneck (10.06.2021) 

HessenForst Forstamt Nidda (14.06.2021) 

LBIH (14.06.2021) 

Stadtverwaltung Friedrichsdorf (16.07.2021)  

Polizeipräsidium Mittelhessen, Abteilung Einsatz (11.06.2021) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (30.06.2021) 

Staatliches Schulamt (18.06.2021) 

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind keine Stellungnahmen mit Anregungen 

und Hinweisen von der Öffentlichkeit eingegangen. 

 

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Karben 

 

Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2021 
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Anerkannte Naturschutzverbände in Hessen e.V. (08.07.2021) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Karben hält je-

doch weiter an der Planung fest.  

Das Erfordernis der Planung wird in der Begründung entsprechend dargelegt. Mit der 

Ansiedlung eines Autohändlers, einer Freizeitsportanlage sowie die jüngsten Umsied-

lungsabsichten eines bereits ansässigen Automobilzulieferers im Gewerbegebiet 

„Spitzacker“, wurden die letzten freien Gewerbeflächen der Stadt Karben vollständig 

entwickelt. Aktuell verfügt die Stadt über keine freien Gewerbeflächen mehr. Auch die 

Flächen des Conti-Werkes sind aktuell und auch auf absehbare nicht verfügbar für 

eine gewerbliche Entwicklung. Jedoch gibt es Anfragen ortsansässiger Firmen mit Ex-

pansionswünschen als auch von ansiedlungswilligen Unternehmen, die sich gerne im 

Stadtgebiet niederlassen möchten. Darüber hinaus wird mit der Verlagerung des 

Rewe-Centers in den westlichen Teilgeltungsbereich u.a. Raum für eine grundsätzli-

che Neustrukturierung des gesamten Gebietes geschaffen. Zusammenfassend hält 

die Stadt Karben daher an dem Planziel fest. 
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Begutachtung sowie der Bestandserfassung berücksichtigt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen kann jedoch nicht 

entsprochen werden.  

Eine südliche Anbindung an die L 3205 wurde verkehrsplanerisch geprüft und zur Ent-

lastung der bestehenden und das Plangebiet umgebenden Knotenpunkte als sinnvoll 

eingestuft. Die Verkehrsuntersuchung wird Bestandteil der Entwurfsunterlagen. Die 

Stadt Karben hält dementsprechend an der Planung fest.  

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf eine verbindliche Fest-

setzung zur Errichtung einer Tiefgarage im Sondergebiet wird jedoch verzichtet. 

Grundsätzlich lässt der Bebauungsplan die Unterbringung der Stellplätze in einer Tief-

garage im Sondergebiet zu. Erfahrungsgemäß lässt sich die Errichtung einer Tiefga-

rage bei Märkten im suburbanen Raum aus betriebswirtschaftlichen Gründen oftmals 

nicht darstellen. Die Stadt Karben sieht daher von einer verbindlichen Festsetzung im 

Bebauungsplan ab.  

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Karben hat entsprechend einen wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag erstellen 

lassen, der die Möglichkeiten der Entwässerung darlegt. Der Fachbeitrag empfiehlt, 

die möglichen Entwässerungsvarianten „dezentrale Versickerung mit Bodenaus-

tausch“, „Ableitung in den Heitzhöfer Bach mit Rückhaltung und Behandlung“ sowie 

„Ableitung in die Nidda mit Behandlung“ konkreter im Rahmen der nachfolgenden Er-

schließungsplanung zu untersuchen. Aufgrund der Lage des Plangebietes in der Qua-

litativen Zone I des Heilquellenschutzgebietes ist das Versickern von gesammeltem 

Niederschlagswasser zudem nur unter eingeschränkten Bedingungen möglich.  

Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Be-

festigung von Oberflächen und zur Begrünung von Flachdächern zur Reduzierung des 

Oberflächenabflusses. Auf weitergehende Festsetzungen wird aus Gründen der pla-

nerischen Zurückhaltung verzichtet.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und redaktionell überprüft. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Deutsche Bahn AG (13.07.2021) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Grenzen des Bebau-

ungsplanes werden mit der Planung der Bahn abgestimmt.  

In der Planung der DB waren die Grenzen und Inhalte der kommunalen Bauleitplanung 

bisher auch unberücksichtigt.  Dies ist von Seiten der Bahn ebenfalls im Rahmen der 

Bauleitplanung zu beachten.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird im weiteren Verfahren geklärt. Vorliegend wird es sich nur um redak-

tionelle Anpassungen handeln, da die dem Fachplanungsrecht unterliegenden Flä-

chen von der kommunalen Bauleitplanung (bis auf einvernehmliche redaktionelle An-

passungen) nicht überplant werden.  

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Karben hat für den Bereich des Bebauungsplanes eine gutachterliche Un-

tersuchung erstellen lassen. Die DB ist zudem aufgefordert, die kommunalen Bauleit-

planung auch im Rahmen ihrer Fachplanung zu berücksichtigen.  

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung zur 

Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Abstimmung wurde im 

Zuge des Planungsprozesses vorgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 6.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bau-

leitplanung zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Plananlagen (verkleinert) 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (23.06.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bau-

leitplanung zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Plananlagen (verkleinert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“       Seite 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Hessen Mobil Gelnhausen (16.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Karben hat dem-

entsprechend eine Verkehrsuntersuchung erstellen lassen. 

Aufgabe der Untersuchung war der Nachweis der äußeren verkehrlichen Erschließung 

für die im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehenen gewerblichen Ent-

wicklungen. Aus der Untersuchung resultieren folgende grundsätzlichen Aussagen 

und Empfehlungen: 

 

Im untersuchungsrelevanten Netzabschnitt B3/ L3351 bestehen bereits im Status Quo (und Pro-

gnose-Nullfall) deutliche Kapazitätsdefizite, so dass eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung 

nicht gewährleistet ist. Die Kapazitätsdefizite können mit einem Maßnahmenkonzept beho-

ben werden. Ein Bestandteil ist die Erhöhung der Umlaufzeiten an den Lichtsignalanlagen auf 

100 Sekunden. Für eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung im Zuge der B3 im Prognose-Null-

fall müssen an den Knotenpunkten B3/ L3351 (Nordumgehung) und B3/ L3205 zusätzlich fol-

gende Maßnahmen zur Umsetzung kommen: 
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• Knotenpunkt B3/ L3351: Entfall der südlichen Fußgänger-Furt. Die Umsetzung ist in 

drei Varianten verkehrstechnisch möglich. Die Vorzugsvariante sieht als Ersatz für die 

Fußgängerfurt die Einrichtung einer vom Knotenpunkt nach Süden abgesetzten Fuß-

gängerschutzanlage vor. 

• Knotenpunkt B3/ L3205: Ummarkierung der westlichen Zufahrt zur Steigerung der Lei-

stungsfähigkeit. Der Knotenpunkt verbleibt dennoch während der Abendspitze rechne-

risch an der Kapazitätsgrenze. Die Simulation des Verkehrsablaufs kann eine ausrei-

chende Leistungsfähigkeit vorweisen. 

 

Mit dem o.g. Maßnahmenkonzept ist die äußere verkehrliche Erschließung der im Plangel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 236 ‚Am Warthweg‘ vorgesehenen gewerblichen Entwick-

lungen im Prognosehorizont 2035 sichergestellt. 

 

Hierfür sind zwei Varianten der verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ 

möglich: 

 

• Anbindung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ an die L3351 (Nordumgehung) aus-

schließlich über den bestehenden Knotenpunkt L3351/ Am Warthweg (Planfall 1). 

• Anbindung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ an das klassifizierte Straßennetz 

über den bestehenden Knotenpunkt L3351/ Am Warthweg und einen zusätzlichen An-

bindungsknotenpunkt an die L3205 (Planfall 2B), nur für die Fahrbeziehungen ‚rechts 

rein‘ (von Osten kommend) und ‚links rein‘ (von Westen kommend). Die Umverteilung 

der Quell- und Zielverkehrsströme bei Umsetzung der zusätzlichen Anbindung ent-

sprechend Planfall 2B führt zu spürbaren Verbesserungen des Verkehrsablaufs am 

Knotenpunkt B3/ L3205 (insbesondere in der Abendspitze). Dementsprechend stellt 

Planfall 2B die verkehrstechnische Vorzugsvariante dar. 

 

Der zusätzliche Anbindungsknotenpunkt an die L3205 entsprechend Planfall 2B sollte aus Grün-

den der Verkehrssicherheit signalisiert werden. Im Zuge der L3205 kann hierbei die Hauptrich-

tung von Westen nach Osten unsignalisiert bleiben. Die Gegenrichtung muss signalisiert und 

kann in die Koordinierung zwischen Brunnenstraße und B3 eingepasst werden. 
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Verkehrsuntersuchung wurde unter Einbindung von Hessen Mobil erarbeitet und 

entsprechend vorgelegt. Hessen mobil hat bisher allerdings keine Stellungnahme be-

zogen. Um das Verfahren nicht weiter zu verzögern, wurde entschieden, dass Hessen 

Mobil im Zuge des förmlichen Bauleitplanverfahrens zur Stellungnahme aufgefordert 

wird.  

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vor Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen werden die entsprechenden Vereinba-

rungen geschlossen.  

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Pla-

nung berücksichtigt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung zur 

Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Im Bebauungsplan können Festsetzungen gem. § 9 BauGB nur aus städtebaulichen 

Gründen getroffen werden. Bei dem nebenstehenden Hinweis handelt es sich nach 

diesseitiger Einschätzung jedoch um keinen originär städtebaulichen Belang. Auf wei-

tergehende Festsetzungen wird daher verzichtet.  

 

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise beziehen sich auf den Vollzug der Planung und werden daher zur Kennt-

nis genommen. Die bestehenden Leitungen werden auch weiterhin in der Plankarte 

zur Information dargestellt, damit die nachfolgenden Planungsebenen auf das Vorhan-

densein von Leitungen hingewiesen werden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder 

Lagegenauigkeit). Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbe-

darf.  

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in den Planunterlagen entsprechend berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen wer-

den angepasst. Allerdings muss zur Herstellung der internen Erschließung ein 

Teilbereich der planfestgestellten Kompensationsflächen in Anspruch genom-

men werden.  

Dieser Eingriff wurde mit den zuständigen Behörden und auch Hessen Mobil vorabge-

stimmt. Der Eingriff ist möglich, wenn er durch die Stadt Karben anderweitig ausgegli-

chen wird.  

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die von den Straße ausgehenden Emissionen wurden im Rahmen des Schallgutach-

tens berücksichtigt. 
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Ergänzende Stellungnahme Hessen Mobil Gelnhausen (16.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (50.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung zur 

Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Der Bebau-

ungsplan lässt die nebenstehenden Nutzungen grundsätzlich zu.  
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen – hessen Archäologie (13.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Karben hat 

bereits archäologische Untersuchungen eingeleitet.  

Aus den Untersuchungen ergibt sich kein Festsetzungsbedarf für den Bebauungsplan. 

Es ist davon auszugehen, dass einer Bebauung nach Untersuchung und Sicherung 

der Befunde keine Belange entgegenstehen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Gemeinde Nidderau, Stadtentwicklung und Bauwesen (16.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt wurde be-

reits im Zuge des bereits abgeschlossenen Zielabweichungsverfahrens und der 

dafür angefertigten Auswirkungsanalyse berücksichtigt. 

Die Auswirkungsanalyse wird zudem Bestandteil der Entwurfsunterlagen des Bebau-

ungsplanes. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (05.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung zur 

Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Ovag Netz GmbH (16.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Planung zur Kenntnis 

genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Nach telefonischer Abstimmung vom 31.07.2023 mit der OVAG wurde vereinbart, 

dass im Bebauungsplan auf eine zeichnerische Festsetzung der Trafo-Standorte ver-

zichtet wird. Generell sind diese Anlagen in dem Sonder- bzw. Gewerbegebiet zuläs-

sig. Der oder die exakten Standorte werden nachfolgend zur Bauleitplanung im Rah-

men der konkreten Erschließungsplanung definiert und festgelegt.  Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

Zu 4.: Den Hinweisen wird im weiteren Verfahren entsprochen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 5.: Den Hinweisen wird im Vollzug der Planung entsprochen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Polizeipräsidium Mittelhessen (18.06.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Karben hat dem-

entsprechend eine Verkehrsuntersuchung erstellen lassen. 

Aufgabe der Untersuchung war der Nachweis der äußeren verkehrlichen Erschließung 

für die im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehenen gewerblichen Ent-

wicklungen. Aus der Untersuchung resultieren folgende grundsätzlichen Aussagen 

und Empfehlungen: 

 

Im untersuchungsrelevanten Netzabschnitt B3/ L3351 bestehen bereits im Status Quo (und Pro-

gnose-Nullfall) deutliche Kapazitätsdefizite, so dass eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung 

nicht gewährleistet ist. Die Kapazitätsdefizite können mit einem Maßnahmenkonzept beho-

ben werden. Ein Bestandteil ist die Erhöhung der Umlaufzeiten an den Lichtsignalanlagen auf 

100 Sekunden. Für eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung im Zuge der B3 im Prognose-Null-

fall müssen an den Knotenpunkten B3/ L3351 (Nordumgehung) und B3/ L3205 zusätzlich fol-

gende Maßnahmen zur Umsetzung kommen: 

 

• Knotenpunkt B3/ L3351: Entfall der südlichen Fußgänger-Furt. Die Umsetzung ist in 

drei Varianten verkehrstechnisch möglich. Die Vorzugsvariante sieht als Ersatz für die 

Fußgängerfurt die Einrichtung einer vom Knotenpunkt nach Süden abgesetzten Fuß-

gängerschutzanlage vor. 

• Knotenpunkt B3/ L3205: Ummarkierung der westlichen Zufahrt zur Steigerung der Lei-

stungsfähigkeit. Der Knotenpunkt verbleibt dennoch während der Abendspitze rechne-

risch an der Kapazitätsgrenze. Die Simulation des Verkehrsablaufs kann eine ausrei-

chende Leistungsfähigkeit vorweisen. 

 

Mit dem o.g. Maßnahmenkonzept ist die äußere verkehrliche Erschließung der im Plangel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 236 ‚Am Warthweg‘ vorgesehenen gewerblichen Entwick-

lungen im Prognosehorizont 2035 sichergestellt. 

 

Hierfür sind zwei Varianten der verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ 

möglich: 
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• Anbindung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ an die L3351 (Nordumgehung) aus-

schließlich über den bestehenden Knotenpunkt L3351/ Am Warthweg (Planfall 1). 

• Anbindung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ an das klassifizierte Straßennetz 

über den bestehenden Knotenpunkt L3351/ Am Warthweg und einen zusätzlichen An-

bindungsknotenpunkt an die L3205 (Planfall 2B), nur für die Fahrbeziehungen ‚rechts 

rein‘ (von Osten kommend) und ‚links rein‘ (von Westen kommend). Die Umverteilung 

der Quell- und Zielverkehrsströme bei Umsetzung der zusätzlichen Anbindung ent-

sprechend Planfall 2B führt zu spürbaren Verbesserungen des Verkehrsablaufs am 

Knotenpunkt B3/ L3205 (insbesondere in der Abendspitze). Dementsprechend stellt 

Planfall 2B die verkehrstechnische Vorzugsvariante dar. 

 

Der zusätzliche Anbindungsknotenpunkt an die L3205 entsprechend Planfall 2B sollte aus Grün-

den der Verkehrssicherheit signalisiert werden. Im Zuge der L3205 kann hierbei die Hauptrich-

tung von Westen nach Osten unsignalisiert bleiben. Die Gegenrichtung muss signalisiert und 

kann in die Koordinierung zwischen Brunnenstraße und B3 eingepasst werden. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (15.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 
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Zu 1.: Die Hinweise wurden bereits in der Planung berücksichtigt. 

Das Abweichungsverfahren wurde inzwischen durchgeführt. Mit Bescheid vom 

13.02.2023 hat das Regierungspräsidium Darmstadt der Stadt Karben mitgeteilt, dass 

die Regionalversammlung Südhessen am 21. Oktober 2022 die Abweichung von den 

Zielen Z3.4.3-2 und Z3.4.3-4 des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennut-

zungsplans 2010 unter den im Bescheid aufgeführten Nebenbestimmungen zugelas-

sen hat. Die Nebenbestimmungen ist im Zuge der kommunalen Bauleitplanung nach-

zukommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden in der Bauleitplanung berücksichtigt. 

Die Stadt Karben hat dementsprechend einen wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag er-

stellen lassen, dessen Ergebnisse in der Planung bzw. den Vollzug der Planung Ein-

gang finden werden. 
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und in die Planung aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Die Hinweise werden in der Bauleitplanung berücksichtigt. 

Die Stadt Karben hat darüber hinaus einen wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag erstel-

len lassen, dessen Ergebnisse Bestandteil der Entwurfsoffenlage werden. 

 

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Regelungen sind in den Unterlagen - 

ebenso wie Bestimmungen zur Dachbegrünung - bereits enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Entwässerungsplanung wird mit dem RP abgestimmt.  

 

 

 

Zu 7.: Den Hinweisen wird entsprochen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 8.: Die Hinweise wurden in der schalltechnischen Stellungnahme berücksich-

tigt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“       Seite 39 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Kampfmittelräum-

dienst wird separat von der Stadt Karben beteiligt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regionalverband FrankfurtRheinMain (17.06.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Abweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan wurde inzwischen durchgeführt. Mit Bescheid vom 13.02.2023 hat das Re-

gierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, dass die Regionalversammlung Südhessen 

am 21. Oktober 2022 die Abweichung von den Zielen der Raumordnung grundsätzlich 

zugelassen hat.  

Zwischenzeitlich wurde von der Stadt Karben mit Schreiben vom 11.10.2022 auch ein 

Antrag zur Änderung des RegFNP gestellt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht für die Stadt Karben insofern kein weiterer 

Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die Unterlagen liegen inzwischen vor und werden Bestandteil der Ent-

wurfsoffenlage.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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RMV (16.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Flst. 112/3 ist Bestandteil der Planfeststellung der „Nordumgehung“. Daher wird 

dieses Flurstück aus der Bauleitplanung herausgenommen. Der dort bestehende Fuß-

weg existiert bereits und wird erhalten. Für den weiteren Verlauf des Weges wird ent-

lang der Flste. 112/4 und 111/3 eine Verlängerung dieses Weges im Gewerbegebiet 

bis zur von Nord nach Süd verlaufenden Planstraße geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Karben befindet sich im Austausch mit der DB. Die Flächen des Planfest-

stellungsverfahrens werden aus dem Geltungsbereich herausgenommen. Mögliche 

Überschneidungen (da die DB die Gewerbegebietsentwicklung nicht berücksichtigt 

hat) werden direkt mit der DB abgestimmt. 
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Wetteraukreis, Kreisentwicklung (19.07.2021) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Karben hat dem-

entsprechend eine Verkehrsuntersuchung erstellen lassen. 

Aufgabe der Untersuchung war der Nachweis der äußeren verkehrlichen Erschließung 

für die im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehenen gewerblichen Ent-

wicklungen. Aus der Untersuchung resultieren folgende grundsätzlichen Aussagen 

und Empfehlungen: 

 

Im untersuchungsrelevanten Netzabschnitt B3/ L3351 bestehen bereits im Status Quo (und Pro-

gnose-Nullfall) deutliche Kapazitätsdefizite, so dass eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung 

nicht gewährleistet ist. Die Kapazitätsdefizite können mit einem Maßnahmenkonzept beho-

ben werden. Ein Bestandteil ist die Erhöhung der Umlaufzeiten an den Lichtsignalanlagen auf 

100 Sekunden. Für eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung im Zuge der B3 im Prognose-Null-

fall müssen an den Knotenpunkten B3/ L3351 (Nordumgehung) und B3/ L3205 zusätzlich fol-

gende Maßnahmen zur Umsetzung kommen: 

 

• Knotenpunkt B3/ L3351: Entfall der südlichen Fußgänger-Furt. Die Umsetzung ist in 

drei Varianten verkehrstechnisch möglich. Die Vorzugsvariante sieht als Ersatz für die 

Fußgängerfurt die Einrichtung einer vom Knotenpunkt nach Süden abgesetzten Fuß-

gängerschutzanlage vor. 

• Knotenpunkt B3/ L3205: Ummarkierung der westlichen Zufahrt zur Steigerung der Lei-

stungsfähigkeit. Der Knotenpunkt verbleibt dennoch während der Abendspitze rechne-

risch an der Kapazitätsgrenze. Die Simulation des Verkehrsablaufs kann eine ausrei-

chende Leistungsfähigkeit vorweisen. 

 

Mit dem o.g. Maßnahmenkonzept ist die äußere verkehrliche Erschließung der im Plangel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 236 ‚Am Warthweg‘ vorgesehenen gewerblichen Entwick-

lungen im Prognosehorizont 2035 sichergestellt. 

 

Hierfür sind zwei Varianten der verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ 

möglich: 
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• Anbindung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ an die L3351 (Nordumgehung) aus-

schließlich über den bestehenden Knotenpunkt L3351/ Am Warthweg (Planfall 1). 

• Anbindung des Gewerbegebietes ‚Am Warthweg‘ an das klassifizierte Straßennetz 

über den bestehenden Knotenpunkt L3351/ Am Warthweg und einen zusätzlichen An-

bindungsknotenpunkt an die L3205 (Planfall 2B), nur für die Fahrbeziehungen ‚rechts 

rein‘ (von Osten kommend) und ‚links rein‘ (von Westen kommend). Die Umverteilung 

der Quell- und Zielverkehrsströme bei Umsetzung der zusätzlichen Anbindung ent-

sprechend Planfall 2B führt zu spürbaren Verbesserungen des Verkehrsablaufs am 

Knotenpunkt B3/ L3205 (insbesondere in der Abendspitze). Dementsprechend stellt 

Planfall 2B die verkehrstechnische Vorzugsvariante dar. 

 

Der zusätzliche Anbindungsknotenpunkt an die L3205 entsprechend Planfall 2B sollte aus Grün-

den der Verkehrssicherheit signalisiert werden. Im Zuge der L3205 kann hierbei die Hauptrich-

tung von Westen nach Osten unsignalisiert bleiben. Die Gegenrichtung muss signalisiert und 

kann in die Koordinierung zwischen Brunnenstraße und B3 eingepasst werden. 
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Karben hat be-

reits archäologische Untersuchung eingeleitet.  

Aus den Untersuchungen ergibt sich kein Festsetzungsbedarf für den Bebauungsplan. 

Es ist davon auszugehen, dass einer Bebauung nach Untersuchung und Sicherung 

der Befunde keine Belange entgegenstehen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Rahmen der Erschließungspla-

nung zur Kenntnis genommen. 

Der von der Stadt beauftragte wasserwirtschaftliche Fachbeitrag stellt u.a. fest, dass 

auch unter hoher Last eine zuverlässige Wasserversorgung mit guten Druckverhält-

nisse gewährleistet und im Brandfall hohe Löschwassermengen über den geforderten 

96 m³/h sichergestellt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Rahmen der Erschließungspla-

nung zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Rahmen der Erschließungspla-

nung zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Kom-

pensationsplanung berücksichtigt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7. und 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Festsetzung zur Dachbegrünung ist bereits in den Unterlagen enthalten. Auch 

eine Festsetzung zur Installation von PV-Anlagen wird integriert. 
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Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zwischenzeitlich wurde von der Stadt Karben mit Schreiben vom 11.10.2022 ein An-

trag zur Änderung des RegFNP gestellt.  Auf Ebene der Bauleitplanung besteht für die 

Stadt Karben insofern kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zwischenzeitlich wurde ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen/Re-

gionaler Flächennutzungsplan durchgeführt. Mit Bescheid vom 13.02.2023 hat das 

Regierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, dass die Regionalversammlung Südhes-

sen am 21. Oktober 2022 die Abweichung von den Zielen der Raumordnung grund-

sätzlich zugelassen hat. Die Maßgaben (und damit auch die Sortimente und Verkaufs-

flächen) werden zum Entwurf in die Planunterlagen integriert. 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Bei einer absoluten Höhenfestsetzung (in Metern über NHN) sind keine unteren Be-

zugspunkte erforderlich. Das Normalhöhennull (NHN) ist die Bezeichnung der Bezugs-

fläche für die Angabe von Höhen über dem Meeresspiegel. Insofern ist der Meeres-

spiegel der „Bezugspunkt“. Sollte im weiteren Planungsverlauf eine „relative“ Höhen-

festsetzung (z.B. Metern über Straßenniveau, etc.) gewählt werden, wird natürlich 

auch der untere Bezugspunkt exakt definiert.  

 

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung wird zum Entwurf konkretisiert.  

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzungen werden zum Entwurf überprüft und bei Bedarf angepasst.  

 

Zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Bereich der Tankstelle liegt ein Verdacht auf einen Grundwasserschaden durch 

Kohlenwasserstoff-Verunreinigungen durch den Betrieb der Tankstelle der Firma 

Toom vor (ALTIS-Nr. 440.012.000-000.003). Für den Bebauungsplan ist entschei-

dend, ob dies einer Festsetzung als Gewerbegebiet entgegensteht bzw. eine derartige 

Nutzung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Dies ist vorliegend nicht 

erkennbar. Daher wird die Fläche im Bebauungsplan vorsorglich gekennzeichnet. 
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1. 

 

Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2021 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 

 

Unterpunkt 1: Dem Beschluss wurde entsprochen. 

Unterpunkt 2: Der Prüfauftrag wurde von der Stadtverwaltung mit Rewe abgestimmt. 

Rewe hat im Rahmen der Abstimmungen nachvollziehbar deutlich gemacht, dass die 

Errichtung einer Tiefgarage o.ä. am vorliegenden Standort aus wirtschaftlichen Grün-

den nicht möglich ist.  
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Unterpunkt 3: Der Punkt entzieht sich den Festsetzungsmöglichkeiten der Bauleitpla-

nung und des Festsetzungskatalogs des § 9 BauGB. Auf Ebene des Bebauungspla-

nes wird daher von weitergehenden Regelungen abgesehen.  

Unterpunkt 4: Eine entsprechende Festsetzung befindet sich bereits in den Planunter-

lagen.  

Unterpunkt 5: Sichere Radwegeverbindungen bestehen sowohl im Westen durch den 

bestehenden Radweg zum Knotenpunkt B3 / Am Heroldsrain sowie im Osten über den 

parallel zur Bahnlinie verlaufenden Weg bis zum Unterführung der L 3351 und weiter-

gehend nach Petterweil, etc. Darüber hinaus kann im Bereich der von Nord nach Süd 

verlaufenden Planstraße im Gebiet ein straßenbegleitender Radstreifen vorgesehen 

werden. Im Norden ist im Bereich der von dem Planfeststellungsbeschluss erfassten 

Anschluss an die L 3351 ein Lückenschluss zum bestehenden Rad- / Fußweg zum 

Knotenpunkt B3 / Am Heroldsrain möglich. 

Unterpunkt 6: Der Beschluss wird im Vollzug der Bauleitplanung berücksichtigt.  

Unterpunkt 7: Eine Bushaltestelle kann im festgesetzten öffentlichen Straßenraum im 

Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung berücksichtigt werden. Die festge-

setzten Verkehrsflächen sind dafür ausreichend dimensioniert.   

 

 

 




